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Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0130/2015 
 

Amt: Kämmerei Datum: 15.01.2015 
Bearbeiter: Schindler AZ: 913.65 

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Verwaltungsausschuss 02.02.2015 nicht öffentlich Vorberatung 
Gemeinderat 25.02.2015 öffentlich Entscheidung 
 
 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
 
Feststellung des Jahresabschlusses zum 31 .Dezember 2013 sowie des Anhangs und des 
Rechenschaftsberichts 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Gem. § 88 SächsGemO hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen 

Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Der 

Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, 

Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes 

bestimmt ist. Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gemeinde zu vermitteln. Entsprechend § 88 b SächsGemO ist der Jahresabschluss innerhalb von 

sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Bürgermeister unter Angabe 

des Datums zu unterzeichnen. Der Jahresabschluss soll nach der örtlichen Prüfung spätestens bis 

31. Dezember das dem Haushaltsjahr folgenden Jahres durch den Gemeinderat festgestellt werden. 

Dieser Zeitrahmen konnte aufgrund des Umfangs des ersten doppischen Jahresabschlusses und 

der personellen Besetzung der Kämmerei nicht eingehalten werden. Die Prüfung des 

Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 ist durch die B & P GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Dresden sowie die Rechnungsprüferin Frau Walter erfolgt. Es 

gibt keine Einwendungen gegen die Feststellung des Jahresabschlusses. 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss zum 31.Dezember 2013 einschließlich des 

dazugehörigen Anhangs und Rechenschaftsberichts gemäß § 88 b Absatz 2 SächsGemO nach 



 

 

Durchführung der örtlichen Prüfung wie folgt fest: 

 

1. Ergebnisrechnung 

 

ordentliche Erträge   12.398.961,39 EUR 

ordentliche Aufwendungen  11.834.697,61 EUR 

ordentliches Ergebnis        564.263,78 EUR 

 

außerordentliche Erträge       183.018,22 EUR 

außerordentliche Aufwendungen       131.328,85 EUR 

Sonderergebnis           51.689,37 EUR 

 

Gesamtergebnis        615.953,15 EUR 

 

Entsprechend § 23 SächsKomHVO-Doppik wird der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 

i.H.v. 564.263,78 EUR den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und der 

Überschuss des Sonderergebnisses i.H.v. 51.689,37 EUR den Rücklagen aus Überschüssen des 

Sonderergebnisses zugeführt.  

 

2. Finanzrechnung 

 

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   11.449.226,09 EUR 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   9.525.696,28 EUR 

Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   1.923.529,81 EUR 

 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit    1.014.903,22 EUR 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit    1.205.500,82 EUR 

Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit    - 190.597,60 EUR 

 

Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit    - 684.473,62 EUR 

 

Änderung des Finanzmittelbestandes    1.048.392,17 EUR 

 

Endbestand an Zahlungsmitteln     6.771.040,95 EUR 

 

3. Vermögensrechnung 

 

- einer Bilanzsumme von 65.332.011,37 EUR 

- einem Anlagevermögen von 56.628.654,11 EUR 

- einem Umlaufvermögen von 8.699.457,26 EUR, bei einem Bestand an liquiden Mitteln von    

  6.771.040,95 EUR 

- Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von 3.900,00 EUR 

- einer Kapitalposition von 39.270.248,67 EUR, bei einem Basiskapital von 38.654.295,52 EUR 

- Passiven Sonderposten von 18.691.788,08 EUR 

- Rückstellungen von 1.886.186,54 EUR 

- Verbindlichkeiten von 5.481.799,08 EUR, 

- Passiven Rechnungsabgrenzungsposten von 1.989,00 EUR 

- Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre von 517.400 EUR 

 

4. Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 und des 



 

 

Rechenschaftsberichts für das Haushaltsjahr 2013 der B & P GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird zur Kenntnis genommen. 

 

 
 
 
 
Franke 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen: 
 
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 und des 

Rechenschaftsberichts für das Haushaltsjahr 2013 der B & P GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
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